
I 
Baden-Württemberg 

FINANZAMT BÖBLINGEN 

Finanzamt Postfach 13 07 _7~_QQ3Jiö_!)Jingen __________ _ 

Firma 
Stober Schweisstechnik 
GmbH 
Am Hirnach 17 
71065 Sindelfingen 

Böblingen 16.12.2014 

Bearbeiterio Frau Roob 

Telefon 07031 13-3536 

Aktenzeichen 56098/00787 

SG 02/01 

(Bei Antwort bitte angeben) 

~ Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
bei Bauleistungen und/oder der Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen 

Hiermit wird zur Vorlage bei dem leistenden Unternehmer/Subunternehmer 
bescheinigt, dass 

Stober Schweisstechnik GmbH 
(Name und Vorname bzw. Firma) 

Am Hirnach 1},_?1065 Sindelfing§l!l_ 
(Anschrift, Sitz) 

~ Bauleistungen im Sinne des§ 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG 

D Gebäudereinigungsleistungen im Sinne des§ 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG 

nachhaltig erbringt und 

~ unter der Steuernummer 56098/00787 

~ unter der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE812413723 

registriert ist. 

Für die oben genannten empfangenen Leistungen wird deshalb die Steuer vom 
Leistungsempfänger geschuldet(§ 13b Abs. 5 UStG). 

16.12.2014 
(Datum) (Unterschrift) 

USt 1 TG Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bau- und/oder Gebäudereinigungsleistungen 
Aug. 14 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Sie können die Erteilung des Nachweises zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei 
Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen mit dem Einspruch anfechten. Der Einspruch ist 
beim umseitig bezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu Obermitteln oder 
dort zur Niederschrift zu erklären. 

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs betragt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tags, an 
dem Ihnen der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen 
und/oder Gebäudereinigungsleistungen bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen 
Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag 
nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leis
tungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen zu einem späteren Zeit
punkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben mit ROckschein 
oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung. 
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